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Römische Erlässe

Kongregatıon tur die Glaubenslehre ethische Forderungen unabdingbar. Der
Lehrmäßige ote zu eintıgzen Fragen „Kern der moralıschen UOrdnung  M  / der
über den FEinsatz und das Verhalten der das „Gesamtwohl der Person“” eirı  /
Katholiken M polıtischen Leben ist indiısponibel. Der Christ ıst V  -
Vo 24 November 002 pflichtet, berechtigte unterschiedliche

Auffassungen in Fragen der Ordnung
Vorliegendes Schreiben der Kongrega- irdischer inge ;1l'\7.[l€l'k€flfl@l\, A US  I‘
tion tür die Gilaubenslehre will einige sıch aber von Anschauungen eiıInNnes ethi-
wesentliche Prinzipien ın Erinnerung schen Relativismus distanzieren. „Es
rufen, die das soziale und politische ware eın rrtum, dIie richtige Autono-
Engagement VOon Katholiken ın demo- mie, die sıch cdie Katholiken 1n der Poli-
kratischen Gesellschatten bestimmen Hk eıgen machen MUSSEN, Inıt der
sollten. Motiviert ist diese „Lehrmäßige Forderung nach einem Prinzip Ve  -
Note“ durch den aktuellen kulturellen wechseln, das Vn der Moral- und S0-
und polıtischen Diskurs, der verschie- ziallehre der Kirche absieht.”
dene essenhelle nhalte der christli- e ın diesem Zusammenhang Oft (°1 -
chen Morallehre Zur Lisposition stellt, hobene Forderung einer „Laızıtät” darf
SOWIE Von aktuellen Problemlagen, die nicht missverstanden werden. Im Sinne

der katholischen Morallehre meint Lal-sich gravierend jenen VETSANSCHNEI
Jahrhunderte unterscheiden. zıtät die Autonomie der ziviılen und
Die Glaubenskongregation konstahert politische >Sphäre vegenüber der reli-
einen kulturellen Pluralismus, „der mıt Z1Ösen nd kirchlichen, NIC aber die
der Theoarie un Verteidigung des ethi- Autonomie gegenüber unabdingbaren
schen ”uralismus den erta und Postulaten der Daher [T1IL| die
die Auflösung der Vernunft und der legitime Vielfalt zeitlicher Optionen
Prinzipien des natürlichen >ittengeset- ihre Grundlage ın der katholischen Mo-

ral- ınd Soziallehre haben. FG iıst nicht705 anzeigt”. Forderungen nach der tO-
talen Autonomie des Subjekts, verbun- Aufgabe der Kirchen, konkrete LOÖSUN-
den muıiıt einem ethischen Relativismus SC für zeitliche Fragen anzubieten,
und einer falsch verstandenen JToleranz wohl aber b die Pflicht der Kırche,
nehmen 7zu Verschärtt wird diese Fnt- moralısche Bewertungen gewählter |LÖ-
wicklung durch wissenschaftliche FHr- sungsstrategien aufzuzeigen. Als Bei-
rungenschaften, deren Anwendung und spiele, bei denen grundlegende, U

Umsetzung as (G(GEewıssen der Men- aufgebbare ethische Forderungen be-
schen erschüttern. troffen sind, werden ıl  © der Schutz
Ungeachtet des kontingenten Charak- menschlichen Lebens (Abtreibung, Eu-
ters Vn Entscheidungen in politischen thanasıe) SOWIE dıe moderne (G‚entech-
und sozlalen Fragen auf der Folie einer nologie genannt,. Die Glaubenskongre-
komplexen Gesellschaft sind bestimmte vyatıon eriınnert auch an die Bedeu-
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Römische Erlässe 

Kongregation für die Glaubenslehre: 
Lehrmäßige Note zu einigen Fragen 
über den Einsatz und das Verhalten der 
Katholiken im politischen Leben 
vom 24. November 2002. 

Vorliegendes Schreiben der Kongrega­
tion für die Glaubenslehre will einige 
wesentliche Prinzipien in Erinnerung 
rufen, die das soziale und politische 
Engagement von Katholiken in demo­
kratischen Gesellschaften bestimmen 
sollten. Motiviert ist diese "Lehrmäßige 
Note" durch den aktuellen kulturellen 
und politischen Diskurs, der verschie­
dene essentielle Inhalte der christli­
chen Morallehre zur Disposition stellt, 
sowie von aktuellen Problemlagen, die 
sich gravierend von jenen vergangener 
Jahrhunderte unterscheiden. 
Die Glaubenskongregation konstatiert 
einen kulturellen Pluralismus, "der mit 
der Theorie und Verteidigung des ethi­
schen Pluralismus ... den Verfall und 
die Auflösung der Vernunft und der 
Prinzipien des natürlichen Sittengeset­
zes anzeigt". Forderungen nach der to­
talen Autonomie des Subjekts, verbun­
den mit einem ethischen Relativismus 
und einer falsch verstandenen Toleranz 
nehmen zu. Verschärft wird diese Ent­
wicklung durch wissenschaftliche Er­
rungenschaften, deren Anwendung und 
Umsetzung das Gewissen der Men­
schen erschüttern. 
Ungeachtet des kontingenten Charak­
ters von Entscheidungen in politischen 
und sozialen Fragen auf der Folie einer 
komplexen Gesellschaft sind bestimmte 

ethische Forderungen unabdingbar. Der 
"Kern der moralischen Ordnung", der 
das "Gesamtwohl der Person" betrifft, 
ist indisponibel. Der Christ ist ver­
pflichtet, berechtigte unterschiedliche 
Auffassungen in Fragen der Ordnung 
irdischer Dinge anzuerkennen, muss 
sich aber von Anschauungen eines ethi­
schen Relativismus distanzieren. "Es 
wäre ein Irrtum, die richtige Autono­
mie, die sich die Katholiken in der Poli­
tik zu eigen machen müssen, mit der 
Forderung nach einem Prinzip zu ver­
wechseln, das von der Moral- und So­
ziallehre der Kirche absieht." 
Die in diesem Zusammenhang oft er­
hobene Forderung einer "Laizität" darf 
nicht missverstanden werden. Im Sinne 
der katholischen Morallehre meint Lai­
zität die Autonomie der zivilen und 
politische Sphäre gegenüber der reli­
giösen und kirchlichen, nicht aber die 
Autonomie gegenüber unabdingbaren 
Postulaten der Ethik. Daher muss die 
legitime Vielfalt zeitlicher Optionen 
ihre Grundlage in der katholischen Mo­
ral- und Soziallehre haben. Es ist nicht 
Aufgabe der Kirchen, konkrete Lösun­
gen für zeitliche Fragen anzubieten, 
wohl aber ist es die Pflicht der Kirche, 
moralische Bewertungen gewählter Lö­
sungsstrategien aufzuzeigen. Als Bei­
spiele, bei denen grundlegende, un­
aufgebbare ethische Forderungen be­
troffen sind, werden u.a. der Schutz 
menschlichen Lebens (Abtreibung, Eu­
thanasie) sowie die moderne Gentech­
nologie genannt. Die Glaubenskongre­
gation erinnert auch an die Bedeu­
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tung VONMM Grundrechtsverbürgungen, nısS, der Vergegenwärtigung des
wı€e 7u Beispiel das elterliche Erzie- charistischen Christus hat Johannes
hungsrecht, persönliche Freiheit und Paul möchte 1n mehreren edanken-
Religionsfreiheit. Im Hinblick auf die schritten EernNeut das „Staunen ber Clıe
Entwicklung der Wirtschaftsordnung Eucharistie“ wecken, ındem er auf den
werden Prinziplen wWıe soz1ale (Gerech- „unıversalen un gleichsam kosmi-

schen Charakter“” dieser Feiler hinwelisttigkeit, Solhidarität und Subsidijarität
eingemahnt. (5) £1] kann ar sich nıcht 1Ur auf
Am Ende des Schreibens wird noch- eInNe jahrhundertealte Tradition theolo-
mals auftf cie Religionstreiheit ezug He mschen Nachdenkens beziehen nd

beispielhaft drei Enzyklıken seiner Vor-IMIMCN, e1INEe Verbürgung, die Vel-
schiedentlic miıssverstanden wird. |J)a- ganger erwähnen (Mirae Arıtaklıs
rTaus ıst nämlich nıcht abzuleiten, dass e0 AUL., 1902:; Mediator eı Vuon Dius
alle Keligionen nd kulturellen Struk- AU., 1947/; Mwysterium Fidei Paul VI.,
uren vleichwertig sSind. DITS Keligions- 1  \°  / sondern auch aut seın eigenes

Lehrschreiben Domiwmicae (enae VOomntreiheit gyrundet ın der Würde der
menschlichen Person, die verlangt, dass über eiInNIge Aspekte des (?11-

[an 1E nıcht äußeren Zwängen Uı charıstischen Mysteriums und seiner
terwirft, die das (Gewissen be] der Su- Bedeutung 117 Leben derer, die SEINE

Liener sind, VEerweisen.che nach der wahren Keligi0n unter-
drücken. Religionsfreiheit un Verur- In der jetzt vorgelegten Enzyklika wird
teilung des Indifferentismus schließen uüber den doktrinellen Anspruch hinaus
sich nicht AdUs, sınd vielmehr zweı Sei- shlisbhsch eın sehr persönliches Be-
en eıner Medaille. kenntnis des l’apstes spürbar, In dem OT

(Sekretariat der Bischofskonferenz, SEINE Glaubenshaltung darlegt un
Verlautbarungen des Apostolischen gleich seine Dorge gegenüber manchen
Stuhls Nı 158) Schattenseiten ım Kontext defizienter

theologischer Konzepte äußert. Unmiss-
Johannes Paul I1 Enzyklıka Ecclesia verständlich hält Ur schon ıIn der Einlei-
de Eucharistia VvVo 17. 2003 tung (Nr. 1—- fest: ‚Ohne Z weıtel War

die Liturgiereform des Konzils Von A1O-
Für einıges Aufsehen SOTtE die Ver- Kdem Gewinn ur eEINE bewusstere, tatı-
öffentlichung der jJungsten Enzyklika und Iruchtbarere Teilnahme der
VOon aps Johanne  S Paul amı (TUN- Gläubigen Al heiligen Opfer des Alta-
donnerstag 2003 Ecelesia de Eucharistia res  “ doch N  u  IS  leich sind auch „Miss-
„über die Eucharistie In ihrer Hezie- bräuche” feststellbar, „die 7Zzur Schmäle-
hung 7Ur Kır Ausgehend Leit- des rechten (;‚laubens und der
sSatz „Die Kirche e Von der Eucharis- katholischen Lehre uüber dieses WUun1-
He  H4 entwickelt darın der ’apst SECIN derbare Sakrament beitragen” (10) Da-
Verständnis Füuücharıistie „als Sakra- be!l bezieht T sich allem auf „ein
men des Ustermysteriums schlechthin stark verkürzendes Verständnis des ('LI-

ım Mittelpunkt des kırchlichen Lebens“ charistischen Mysteriums”, 17 dem der
(3) Dabei zeigt er die zentrale Bedeu- Opfercharakter verloren veht und die
tung dieser Feier als Inspıration und Kucharistie AIn einer Weılse vollzogen
Selbstdarstellung der versammelten wird, als ob 5 den Sinn und den Wert
Kirche auf, insofern diese ihr Funda- einer brüderlichen Mahlgemeinscha
ment und iıhre Quelle m Ostergeheim- iıcht übersteigen wurde”, Oder wobe!]
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tung von Grundrechtsverbürgungen, 
wie zum Beispiel das elterliche Erzie­
hungsrecht, persönliche Freiheit und 
Religionsfreiheit. Im Hinblick auf die 
Entwicklung der Wirtschaftsordnung 
werden Prinzipien wie soziale Gerech­
tigkeit, Solidarität und Subsidiarität 
eingemahnt. 
Am Ende des Schreibens wird noch­
mals auf die Religionsfreiheit Bezug ge­
nommen, eine Verbürgung, die ver­
schiedentlich missverstanden wird. Da­
raus ist nämlich nicht abzuleiten, dass 
alle Religionen und kulturellen Struk­
turen gleichwertig sind. Die Religions­
freiheit gründet in der Würde der 
menschlichen Person, die verlangt, dass 
man sie nicht äußeren Zwängen un­
terwirft, die das Gewissen bei der Su­
che nach der wahren Religion unter­
drücken. Religionsfreiheit und Verur­
teilung des Indifferentismus schließen 
sich nicht aus, sind vielmehr zwei Sei­
ten einer Medaille. 
(Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz, 
Verlautbarungen des Apostolischen 
Stuhls Nr. 158). 

Johannes Paul 11.: Enzyklika Ecclesia 
de Eucharistia vom 17. 4. 2003 

Für einiges Aufsehen sorgte die Ver­
öffentlichung der jüngsten Enzyklika 
von Papst Johannes Paul 11. am Grün­
donnerstag 2003 Ecclesia de Eucharistia 
"über die Eucharistie in ihrer Bezie­
hung zur Kirche". Ausgehend vom Leit­
satz: "Die Kirche lebt von der Eucharis­
tie" entwickelt darin der Papst sein 
Verständnis von Eucharistie "als Sakra­
ment des Ostermysteriums schlechthin 
im Mittelpunkt des kirchlichen Lebens" 
(3). Dabei zeigt er die zentrale Bedeu­
tung dieser Feier als Inspiration und 
Selbstdarstellung der versammelten 
Kirche auf, insofern diese ihr Funda­
ment und ihre Quelle im Ostergeheim­

nis, in der Vergegenwärtigung des eu­
charistischen Christus hat. Johannes 
Paul 11. möchte in mehreren Gedanken­
schritten erneut das "Staunen über die 
Eucharistie" wecken, indem er auf den 
"universalen und gleichsam kosmi­
schen Charakter" dieser Feier hinweist 
(8). Dabei kann er sich nicht nur auf 
eine jahrhundertealte Tradition theolo­
gischen Nachdenkens beziehen und 
beispielhaft drei Enzykliken seiner Vor­
gänger erwähnen (Mirae Caritatis von 
Leo XII!., 1902; Mediator Dei von Pius 
XI!., 1947; Mysterium Fidei von Paul V!., 
1965), sondern auch auf sein eigenes 
Lehrschreiben Dominicae Cenae vom 
24.2.1980 über einige Aspekte des eu­
charistischen Mysteriums und seiner 
Bedeutung im Leben derer, die seine 
Diener sind, verweisen. 
In der jetzt vorgelegten Enzyklika wird 
über den doktrinellen Anspruch hinaus 
stilistisch ein sehr persönliches Be­
kenntnis des Papstes spürbar, in dem er 
seine Glaubenshaltung darlegt und zu­
gleich seine Sorge gegenüber manchen 
Schattenseiten im Kontext defizienter 
theologischer Konzepte äußert. Unmiss­
verständlich hält er schon in der Einlei­
tung (Nr. 1-10) fest: "Ohne Zweifel war 
die Liturgiereform des Konzils von gro­
ßem Gewinn für eine bewusstere, täti­
gere und fruchtbarere Teilnahme der 
Gläubigen am heiligen Opfer des Alta­
res", doch zugleich sind auch "Miss­
bräuche" feststellbar, "die zur Schmäle­
rung des rechten Glaubens und der 
katholischen Lehre über dieses wun­
derbare Sakrament beitragen" (10). Da­
bei bezieht er sich vor allem auf "ein 
stark verkürzendes Verständnis des eu­
charistischen Mysteriums", in dem der 
Opfercharakter verloren geht und die 
Eucharistie "in einer Weise vollzogen 
wird, als ob es den Sinn und den Wert 
einer brüderlichen Mahlgemeinschaft 
nicht übersteigen würde", oder wobei 
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„die Sakramentalität der Eucharistie antwortungsübernahme In der 1I1-
Yein auf e iırksamkeit der Verkun- wärtigen Welt aus, insotern die Teil-
digung reduzlert” wird (jemein- nahme der Eucharistie für alle (C’hris-
“ mıit der Notwendigkeit, die Bedeu- ten den Auftrag mit sich bringt, „das
ung des Amtspriestertums klar eiINZU- en F ‚verwandeln‘, damıt ın g-
tordern, wiırd dadurch insbesondere die wI1ısser Weise Sanz ‚eucharistisch‘ WEeT-
ökumenische Diskussion ın schmerzli- de”‘ (Nr. 20)
cher Welse berührt, insofern hier jene Diesen (Gedanken ührt Kapitel wWwel-
Eckpunkte markıert sSind, die als Grenz- ter „Die kucharistie hauft die Kırche
steine zZzu einigen nicht-katholischen auf“” (Nr. 21—25 Insotern diese Feier
Kontessionen die Barrıeren Hr eine 6’1 - im Zentrum des Wachstumsprozesses
sehnte Einheit der Kirche angeben. Die der Kirche steht, verweist der aps
Enzyklika sucht SOMIt allen Z weideu- nıcht MUurTr auf die „einheitsstiftende Wir-
tigkeiten der Verdunkelungen VOeTI- kung” der Teilnahme A Mahl, (}
schiedener Praktiken, die der Diszıplın ern stellt ökumenisch durchaus als
der Kirche widersprechen, entgegenZU- provokant wahrgenommen auch den
e jedoch ohne das Engagement „unschätzbaren Wert“” der geistlichen
für einen aufrichtigen Dialog ım OÖku- Verehrung der Eucharistie außerhalb
menischen Gespräch aufzugeben. Allen der Messe heraus.
kurzsichtigen Einwänden gegenüber [)as {11 Kapite! konkretisiert „die Apos-djeser nzyklika ZUMm rotz ermuhgt tolizıtät der Eucharistie und der Kir-
Johannes Pau [[ ausdrücklich und che  C (Nr. 26—33) In diesem Kontext
mehrtac Fortführung des Ööku- bringt Johannes aul die Notwen-
menischen Gesprächs. digkeit des Weihesakramentes 1ın der
FEin Kapitel widmet siıch dem „Ge- apostolischen Sukzession ZUXT Sprache
heimnis des Glaubens 11—20) [Darın und erläutert die konzihare ehre,
hrt der Papst zum kucharıshever- nach ur „der Amtspriester das eucha-
ständnıs AuUs, dass die Messe, in der das ristische Opfter ın der Person CO hristi
Gedächtnis des Todes und der Auter- vollzieht“” LG 58; Selbst
stehung Jesu Christi gefeiert und dieses wWwenn 7 den Gläubigen zukommt,
Heilsmysterium gyegenwärtig gyesetzt „kraft ihres königlichen Priestertums
wird, „zugleich und untrennbar das a der eucharistischen Darbringung
Opfergedächtnis 15 ın welchem das mitzuwirken“ (LG 10), bedart S ımab-
Kreuzesopfer für immer or und dingbar des geweihten Priesters, wel-
das heilige Mahl der Kommuni on mıiıt cher der FEucharistheteier der Gemeinde
dem Leib und dem Blut des Herrn“ vorsteht. Daher wird eiıNen einge-
(KKK Miıt den Worten des Kon- mahnt, dass “  N allein dem Priester 711 +
zils Irıent (DH wird sodann kommt, das Eucharistische Hochgebet
a Clie TIranssubstantiationslehre VOoOn 7u sprechen, un anderen klar-
der Wesensverwandlung der eucharıis- gestellt, dass „die (‚emeinde300  Lederhilger-Kalb/Römische Erlässe  „die Sakramentalität der Eucharistie  antwortungsübernahme in der gegen-  allein auf die Wirksamkeit der Verkün-  wärtigen Welt aus, insofern die Teil-  digung reduziert” wird (ebd.). Gemein-  nahme an der Eucharistie für alle Chris-  sam mit der Notwendigkeit, die Bedeu-  ten den Auftrag mit sich bringt, „das  tung des Amtspriestertums klar einzu-  Leben zu ‚verwandeln‘, damit es in ge-  fordern, wird dadurch insbesondere die  wisser Weise ganz ‚eucharistisch‘ wer-  ökumenische Diskussion in schmerzli-  de” (Nr. 20).  cher Weise berührt, insofern hier jene  Diesen Gedanken führt Kapitel II wei-  Eckpunkte markiert sind, die als Grenz-  ter: „Die Eucharistie baut die Kirche  steine zu einigen nicht-katholischen  auf“ (Nr. 21-25). Insofern diese Feier  Konfessionen die Barrieren für eine er-  im Zentrum des Wachstumsprozesses  sehnte Einheit der Kirche angeben. Die  der Kirche steht, verweist der Papst  Enzyklika sucht somit allen Zweideu-  nicht nur auf die „einheitsstiftende Wir-  tigkeiten oder Verdunkelungen ver-  kung” der Teilnahme am Mahl, son-  schiedener Praktiken, die der Disziplin  dern stellt — ökumenisch durchaus als  der Kirche widersprechen, entgegenzu-  provokant wahrgenommen — auch den  treten, jedoch ohne das Engagement  „unschätzbaren Wert” der geistlichen  für einen aufrichtigen Dialog im öku-  Verehrung der Eucharistie außerhalb  menischen Gespräch aufzugeben. Allen  der Messe heraus.  kurzsichtigen Einwänden gegenüber  Das IIl. Kapitel konkretisiert „die Apos-  dieser Enzyklika zum Trotz ermutigt  tolizität der Eucharistie und der Kir-  Johannes Paul II. ausdrücklich und  che“ (Nr. 26—33). In diesem Kontext  mehrfach zur Fortführung des öku-  bringt Johannes Paul Il. die Notwen-  menischen Gesprächs.  digkeit des Weihesakramentes in der  Ein [I. Kapitel widmet sich dem „Ge-  apostolischen Sukzession zur Sprache  heimnis des Glaubens“ (11-20). Darin  und erläutert die konziliare Lehre, wo-  führt der Papst zum Eucharistiever-  nach nur „der Amtspriester das eucha-  ständnis aus, dass die Messe, in der das  ristische Opfer in der Person Christi  Gedächtnis des Todes und der Aufer-  vollzieht“ (LG 10, 58; PO 2). Selbst  stehung Jesu Christi gefeiert und dieses  wenn es den Gläubigen zukommt,  Heilsmysterium gegenwärtig gesetzt  „kraft ihres königlichen Priestertums  wird, „zugleich und untrennbar das  an der eucharistischen Darbringung  Opfergedächtnis (ist), in welchem das  mitzuwirken“ (LG 10), bedarf es unab-  Kreuzesopfer für immer fortlebt, und  dingbar des geweihten Priesters, wel-  das heilige Mahl der Kommunion mit  cher der Eucharistiefeier der Gemeinde  dem Leib und dem Blut des Herrn“  vorsteht. Daher wird zum einen einge-  (KKK 1382). Mit den Worten des Kon-  mahnt, dass es allein dem Priester zu-  zils von Trient (DH 1642) wird sodann  kommt, das Eucharistische Hochgebet  an die Transsubstantiationslehre von  zu sprechen, und zum anderen klar-  der Wesensverwandlung der eucharis-  gestellt, dass „die Gemeinde ... sich ...  tischen Gaben erinnert, wodurch Chris-  nicht selbst einen geweihten Amtsträ-  tus uns selbst in der Kommunion zur  ger geben“ kann (29). Letzteres dürfte  Nahrung wird und zum Unterpfand  die Reaktion auf gelegentliche Wort-  des ewigen Lebens. Diese „eschatologi-  meldungen angesichts eines bedrü-  sche Spannung, die durch die Eucha-  ckenden Priestermangels sein, wonach  ristie wachgerufen wird“, wirkt sich  sich pfarrerlose Gemeinden nicht län-  ekklesiologisch als „Impuls“ zur Ver-  ger vertrösten lassen wollen mit dersıch300  Lederhilger-Kalb/Römische Erlässe  „die Sakramentalität der Eucharistie  antwortungsübernahme in der gegen-  allein auf die Wirksamkeit der Verkün-  wärtigen Welt aus, insofern die Teil-  digung reduziert” wird (ebd.). Gemein-  nahme an der Eucharistie für alle Chris-  sam mit der Notwendigkeit, die Bedeu-  ten den Auftrag mit sich bringt, „das  tung des Amtspriestertums klar einzu-  Leben zu ‚verwandeln‘, damit es in ge-  fordern, wird dadurch insbesondere die  wisser Weise ganz ‚eucharistisch‘ wer-  ökumenische Diskussion in schmerzli-  de” (Nr. 20).  cher Weise berührt, insofern hier jene  Diesen Gedanken führt Kapitel II wei-  Eckpunkte markiert sind, die als Grenz-  ter: „Die Eucharistie baut die Kirche  steine zu einigen nicht-katholischen  auf“ (Nr. 21-25). Insofern diese Feier  Konfessionen die Barrieren für eine er-  im Zentrum des Wachstumsprozesses  sehnte Einheit der Kirche angeben. Die  der Kirche steht, verweist der Papst  Enzyklika sucht somit allen Zweideu-  nicht nur auf die „einheitsstiftende Wir-  tigkeiten oder Verdunkelungen ver-  kung” der Teilnahme am Mahl, son-  schiedener Praktiken, die der Disziplin  dern stellt — ökumenisch durchaus als  der Kirche widersprechen, entgegenzu-  provokant wahrgenommen — auch den  treten, jedoch ohne das Engagement  „unschätzbaren Wert” der geistlichen  für einen aufrichtigen Dialog im öku-  Verehrung der Eucharistie außerhalb  menischen Gespräch aufzugeben. Allen  der Messe heraus.  kurzsichtigen Einwänden gegenüber  Das IIl. Kapitel konkretisiert „die Apos-  dieser Enzyklika zum Trotz ermutigt  tolizität der Eucharistie und der Kir-  Johannes Paul II. ausdrücklich und  che“ (Nr. 26—33). In diesem Kontext  mehrfach zur Fortführung des öku-  bringt Johannes Paul Il. die Notwen-  menischen Gesprächs.  digkeit des Weihesakramentes in der  Ein [I. Kapitel widmet sich dem „Ge-  apostolischen Sukzession zur Sprache  heimnis des Glaubens“ (11-20). Darin  und erläutert die konziliare Lehre, wo-  führt der Papst zum Eucharistiever-  nach nur „der Amtspriester das eucha-  ständnis aus, dass die Messe, in der das  ristische Opfer in der Person Christi  Gedächtnis des Todes und der Aufer-  vollzieht“ (LG 10, 58; PO 2). Selbst  stehung Jesu Christi gefeiert und dieses  wenn es den Gläubigen zukommt,  Heilsmysterium gegenwärtig gesetzt  „kraft ihres königlichen Priestertums  wird, „zugleich und untrennbar das  an der eucharistischen Darbringung  Opfergedächtnis (ist), in welchem das  mitzuwirken“ (LG 10), bedarf es unab-  Kreuzesopfer für immer fortlebt, und  dingbar des geweihten Priesters, wel-  das heilige Mahl der Kommunion mit  cher der Eucharistiefeier der Gemeinde  dem Leib und dem Blut des Herrn“  vorsteht. Daher wird zum einen einge-  (KKK 1382). Mit den Worten des Kon-  mahnt, dass es allein dem Priester zu-  zils von Trient (DH 1642) wird sodann  kommt, das Eucharistische Hochgebet  an die Transsubstantiationslehre von  zu sprechen, und zum anderen klar-  der Wesensverwandlung der eucharis-  gestellt, dass „die Gemeinde ... sich ...  tischen Gaben erinnert, wodurch Chris-  nicht selbst einen geweihten Amtsträ-  tus uns selbst in der Kommunion zur  ger geben“ kann (29). Letzteres dürfte  Nahrung wird und zum Unterpfand  die Reaktion auf gelegentliche Wort-  des ewigen Lebens. Diese „eschatologi-  meldungen angesichts eines bedrü-  sche Spannung, die durch die Eucha-  ckenden Priestermangels sein, wonach  ristie wachgerufen wird“, wirkt sich  sich pfarrerlose Gemeinden nicht län-  ekklesiologisch als „Impuls“ zur Ver-  ger vertrösten lassen wollen mit derHischen (‚aben ermnert, wodurch 115- nicht selbst einen geweihten Amtsträ-
IUS unNns selbst ın der Kommunı:on ZUr er geben“” c<ann (29) Letzteres dürtfte
Nahrung ird un 7um Unterpfand die Reaktion auf gelegentliche Waort-
des ewigen Lebens [ hese „eschatologi- meldungen angesichts eINESs bedrü-
sche pannung, die durch die Kucha- kenden Priestermangels se1n, wonach
rmshe wachgerufen wWwIır300  Lederhilger-Kalb/Römische Erlässe  „die Sakramentalität der Eucharistie  antwortungsübernahme in der gegen-  allein auf die Wirksamkeit der Verkün-  wärtigen Welt aus, insofern die Teil-  digung reduziert” wird (ebd.). Gemein-  nahme an der Eucharistie für alle Chris-  sam mit der Notwendigkeit, die Bedeu-  ten den Auftrag mit sich bringt, „das  tung des Amtspriestertums klar einzu-  Leben zu ‚verwandeln‘, damit es in ge-  fordern, wird dadurch insbesondere die  wisser Weise ganz ‚eucharistisch‘ wer-  ökumenische Diskussion in schmerzli-  de” (Nr. 20).  cher Weise berührt, insofern hier jene  Diesen Gedanken führt Kapitel II wei-  Eckpunkte markiert sind, die als Grenz-  ter: „Die Eucharistie baut die Kirche  steine zu einigen nicht-katholischen  auf“ (Nr. 21-25). Insofern diese Feier  Konfessionen die Barrieren für eine er-  im Zentrum des Wachstumsprozesses  sehnte Einheit der Kirche angeben. Die  der Kirche steht, verweist der Papst  Enzyklika sucht somit allen Zweideu-  nicht nur auf die „einheitsstiftende Wir-  tigkeiten oder Verdunkelungen ver-  kung” der Teilnahme am Mahl, son-  schiedener Praktiken, die der Disziplin  dern stellt — ökumenisch durchaus als  der Kirche widersprechen, entgegenzu-  provokant wahrgenommen — auch den  treten, jedoch ohne das Engagement  „unschätzbaren Wert” der geistlichen  für einen aufrichtigen Dialog im öku-  Verehrung der Eucharistie außerhalb  menischen Gespräch aufzugeben. Allen  der Messe heraus.  kurzsichtigen Einwänden gegenüber  Das IIl. Kapitel konkretisiert „die Apos-  dieser Enzyklika zum Trotz ermutigt  tolizität der Eucharistie und der Kir-  Johannes Paul II. ausdrücklich und  che“ (Nr. 26—33). In diesem Kontext  mehrfach zur Fortführung des öku-  bringt Johannes Paul Il. die Notwen-  menischen Gesprächs.  digkeit des Weihesakramentes in der  Ein [I. Kapitel widmet sich dem „Ge-  apostolischen Sukzession zur Sprache  heimnis des Glaubens“ (11-20). Darin  und erläutert die konziliare Lehre, wo-  führt der Papst zum Eucharistiever-  nach nur „der Amtspriester das eucha-  ständnis aus, dass die Messe, in der das  ristische Opfer in der Person Christi  Gedächtnis des Todes und der Aufer-  vollzieht“ (LG 10, 58; PO 2). Selbst  stehung Jesu Christi gefeiert und dieses  wenn es den Gläubigen zukommt,  Heilsmysterium gegenwärtig gesetzt  „kraft ihres königlichen Priestertums  wird, „zugleich und untrennbar das  an der eucharistischen Darbringung  Opfergedächtnis (ist), in welchem das  mitzuwirken“ (LG 10), bedarf es unab-  Kreuzesopfer für immer fortlebt, und  dingbar des geweihten Priesters, wel-  das heilige Mahl der Kommunion mit  cher der Eucharistiefeier der Gemeinde  dem Leib und dem Blut des Herrn“  vorsteht. Daher wird zum einen einge-  (KKK 1382). Mit den Worten des Kon-  mahnt, dass es allein dem Priester zu-  zils von Trient (DH 1642) wird sodann  kommt, das Eucharistische Hochgebet  an die Transsubstantiationslehre von  zu sprechen, und zum anderen klar-  der Wesensverwandlung der eucharis-  gestellt, dass „die Gemeinde ... sich ...  tischen Gaben erinnert, wodurch Chris-  nicht selbst einen geweihten Amtsträ-  tus uns selbst in der Kommunion zur  ger geben“ kann (29). Letzteres dürfte  Nahrung wird und zum Unterpfand  die Reaktion auf gelegentliche Wort-  des ewigen Lebens. Diese „eschatologi-  meldungen angesichts eines bedrü-  sche Spannung, die durch die Eucha-  ckenden Priestermangels sein, wonach  ristie wachgerufen wird“, wirkt sich  sich pfarrerlose Gemeinden nicht län-  ekklesiologisch als „Impuls“ zur Ver-  ger vertrösten lassen wollen mit derwirkt sich sich pfarrerlose Gemeinden nıcht län-
ekklesiologisch als „Ampuls” Zzur Ver- KT vertrosten assen wollen nıit der
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"die Sakramentalität der Eucharistie 
allein auf die Wirksamkeit der Verkün­
digung reduziert" wird (ebd.). Gemein­
sam mit der Notwendigkeit, die Bedeu­
tung des Amtspriestertums klar einzu­
fordern, wird dadurch insbesondere die 
ökumenische Diskussion in schmerzli­
cher Weise berührt, insofern hier jene 
Eckpunkte markiert sind, die als Grenz­
steine zu einigen nicht-katholischen 
Konfessionen die Barrieren für eine er­
sehnte Einheit der Kirche angeben. Die 
Enzyklika sucht somit allen Zweideu­
tigkeiten oder Verdunkelungen ver­
schiedener Praktiken, die der Disziplin 
der Kirche widersprechen, entgegenzu­
treten, jedoch ohne das Engagement 
für einen aufrichtigen Dialog im öku­
menischen Gespräch aufzugeben. Allen 
kurzsichtigen Einwänden gegenüber 
dieser Enzyklika zum Trotz ermutigt 
Johannes Paul 11. ausdrücklich und 
mehrfach zur Fortführung des öku­
menischen Gesprächs. 

Ein I. Kapitel widmet sich dem "Ge­
heimnis des Glaubens" (11-20). Darin 
führt der Papst zum Eucharistiever­
ständnis aus, dass die Messe, in der das 
Gedächtnis des Todes und der Aufer­
stehung Jesu Christi gefeiert und dieses 
Heilsmysterium gegenwärtig gesetzt 
wird, "zugleich und untrennbar das 
Opfergedächtnis (ist), in welchem das 
Kreuzesopfer für immer fortlebt, und 
das heilige Mahl der Kommunion mit 
dem Leib und dem Blut des Herrn" 
(KKK 1382). Mit den Worten des Kon­
zils von Trient (DH 1642) wird sodann 
an die Transsubstantiationslehre von 
der Wesensverwandlung der eucharis­
tischen Gaben erinnert, wodurch Chris­
tus uns selbst in der Kommunion zur 
Nahrung wird und zum Unterpfand 
des ewigen Lebens. Diese "eschatologi­
sche Spannung, die durch die Eucha­
ristie wachgerufen wird", wirkt sich 
ekklesiologisch als "Impuls" zur Ver­

antwortungsübernahme in der gegen­
wärtigen Welt aus, insofern die Teil­
nahme an der Eucharistie für alle Chris­
ten den Auftrag mit sich bringt, "das 
Leben zu ,verwandeln', damit es in ge­
wisser Weise ganz ,eucharistisch' wer­
de" (Nr. 20). 
Diesen Gedanken führt Kapitel 11 wei­
ter: "Die Eucharistie baut die Kirche 
auf" (Nr. 21-25). Insofern diese Feier 
im Zentrum des Wachstumsprozesses 
der Kirche steht, verweist der Papst 
nicht nur auf die "einheitsstiftende Wir­
kung" der Teilnahme am Mahl, son­
dern stellt - ökumenisch durchaus als 
provokant wahrgenommen - auch den 
"unschätzbaren Wert" der geistlichen 
Verehrung der Eucharistie außerhalb 
der Messe heraus. 
Das III. Kapitel konkretisiert "die Apos­
tolizität der Eucharistie und der Kir­
che" (Nr. 26-33). In diesem Kontext 
bringt Johannes Paul 11. die Notwen­
digkeit des Weihesakramentes in der 
apostolischen Sukzession zur Sprache 
und erläutert die konziliare Lehre, wo­
nach nur "der Amtspriester das eucha­
ristische Opfer in der Person Christi 
vollzieht" (LG 10, 58; PO 2). Selbst 
wenn es den Gläubigen zukommt, 
"kraft ihres königlichen Priestertums 
an der eucharistischen Darbringung 
mitzuwirken" (LG 10), bedarf es unab­
dingbar des geweihten Priesters, wel­
cher der Eucharistiefeier der Gemeinde 
vorsteht. Daher wird zum einen einge­
mahnt, dass es allein dem Priester zu­
kommt, das Eucharistische Hochgebet 
zu sprechen, und zum anderen klar­
gestellt, dass "die Gemeinde ... sich ... 
nicht selbst einen geweihten Amtsträ­
ger geben" kann (29). Letzteres dürfte 
die Reaktion auf gelegentliche Wort­
meldungen angesichts eines bedrü­
ckenden Priestermangels sein, wonach 
sich pfarrerlose Gemeinden nicht län­
ger vertrösten lassen wollen mit der 
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theologischen Aussage, dass eın CGie- dig, denn Ur ihm steht s IN(
weihter eben 1Ur „eiIne Gabe” sel, wel- Christı die Eucharistie darzubringen”
che „die (Gemeinde durch die auf die 32) Konsequenter Weilse werden alle
Apostel zurückgehende Sukzession der Initativen, welche etwa Calı 517 8
Bischöfe empfängt” ebd CIC ermöglicht, als „blofs vorläufig
Obwohl der aps einen „fruchtbaren betrachtet”, wobe!l speziell ın der i1tur-
Dialog Im Bereich der ökumenischen gischen Gestaltung darauf achten
Bemühungen” ZUT!T Kenntnis nımmt, sel, dass „n der (‚emeinde R1n wahrer
sicht er die VOom IL Vatikanıischen Kon- ‚Hunger‘ ach der Eucharistie leben-
vAr vermerkten Trennungslinien (UR 22) dig  4 bleiben INUSS (33  —
noch aufrecht und wıederhalt die bis- Unter Bezugnahme auf den COMMUNIO-
herige disziplinäre Regelung hinsicht- Gedanken wendet sich der aps 1m
lich einer zuweilen angebotenen Abend- Kapitel dem Zusammenhang „Eu-
mahlsgemeinschaft: „Deshalb mMuUuSSeEeN charishe un die kirchliche (Gjemein-
cdie katholischen Gläubigen el e schaft“ Zu (Nr. 34—46 und erläutert
Respekt VOT den relig1ösen Überzeu- den katholischen Standpunkt, dass „die
ZUNgEN ihrer getrennten Brüder und Feier der EKucharistie nicht Au
Schwestern der Kommunion ternblei- gangspunkt der Gemeinschaft Se1n
ben, Cie bel ihren Feiern ausgeteilt ann), SIE SPTZ die (Gemeinschaft viel-
wird, damıit SIE nicht einer zweideuti- mehr us und möchte S1e stärken
gen Auffassung über das Wesen der nd Z7ur Vollendung ühren“‘ 35) Nur
Eucharistie Vorschub eısten un (} die bei bestehender COMUMUMIO kann die Eu-
Pflicht versaumen, Hr die Wahrheit charistie rechtmäßig gefeiert werden
klar Zeugnis abzulegen” 30) Lhes nd ist die Teilnahme a hr wahrhaf-
würde nämlich nach Ansicht des Paps- 1& In diesem Zusammenhang werden
e „ ZEu einer Verzögerung auf dem Weg dıe Normen hinsichtlich des Kommu-
7ur vollen sichtbaren Finheit führen“ nionempfangs Katholiken wıeder-
(ebd Andererseits werden ökumeni- a168) Dabei nımmt Cr auch die rklä-
sche Wortgottesdienste un geme1n- Zr Auslegung Vo  —_ Cal 915 0
Samle Gebetstreffen als lobenswert he- des Päpstlichen Rates ZUr Interpreta-

Hon Gesetzestexten 6.7.2000rausgestellt, wenngleich S1E natürlich
nıcht die sonntägliche Mes  Sı verdrän- (vg] ThPQ 49 2001 ] 6-6 auf, 111SO-
genNn dürfen der ersetzen können. tern das eigene (Gewissensurteil über
Nach einem Appell ZUu intensiver Be- den persönlichen (inadenstand dort An

mühung U Priesterberufungen koöommt eine (irenze komme, W „emm äufßeres
der Papst darauf sprechen, WI1IE Verhalten 1n schwerwiegender, Offen-
„schmerzlich“ ın jense1ts einer „1OT- undiger un beständiger Weise der
malen Situahon” S Sel, „WEenn EINEC moralischen Norm widerspricht”, denn
christliche emenımmde G  h ZW auf- ort ‚kommıt die Kirche nicht umhin,
grund der Anzahl und Vielfalt der sich ın ihrer pastoralen OTE um die
Gläubigen als Ptarrei darstellt, aber kei- rechte rdnung der Gemeinschaft und
MeEeN Priester hat, der —_  Ü7 leitet. | ıe ”far- JQUSs Achtung Vo  = dem Sakrament in
reı ıst nämlich eine (Gemeinschaftt Vn Pflicht nehmen Zzu lassen”, un
Getautten, die ihre IdenHtät VOrTr allem auf den „Zustand Ooffenkundiger [11OTU-

durch die Feier des eucharistischen ischer Indisposition” hinweisen 37)
Opfers ausdrücken un geltend I1a- \Die Eucharistie als „höchste sakramen-
chen. Dazu aber ist ein Priester nOotwen- tale Darstellung der (jemeinschaftt der
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theologischen Aussage, dass ein Ge­
weihter eben nur "eine Gabe" sei, wel­
che "die Gemeinde durch die auf die 
Apostel zurückgehende Sukzession der 
Bischöfe empfängt" (ebd.). 
Obwohl der Papst einen "fruchtbaren 
Dialog im Bereich der ökumenischen 
Bemühungen" zur Kenntnis nimmt, 
sieht er die vom 11. Vatikanischen Kon­
zil vermerkten Trennungslinien (UR 22) 
noch aufrecht und wiederholt die bis­
herige disziplinäre Regelung hinsicht­
lich einer zuweilen angebotenen Abend­
mahlsgemeinschaft: "Deshalb müssen 
die katholischen Gläubigen bei allem 
Respekt vor den religiösen Überzeu­
gungen ihrer getrennten Brüder und 
Schwestern der Kommunion fernblei­
ben, die bei ihren Feiern ausgeteilt 
wird, damit sie nicht einer zweideuti­
gen Auffassung über das Wesen der 
Eucharistie Vorschub leisten und so die 
Pflicht versäumen, für die Wahrheit 
klar Zeugnis abzulegen" (30). Dies 
würde nämlich nach Ansicht des Paps­
tes "zu einer Verzögerung auf dem Weg 
zur vollen sichtbaren Einheit führen" 
(ebd.). Andererseits werden ökumeni­
sche Wortgottesdienste und gemein­
same Gebetstreffen als lobenswert he­
rausgestellt, wenngleich sie natürlich 
nicht die sonntägliche Messe verdrän­
gen dürfen oder ersetzen können. 
Nach einem Appell zu intensiver Be­
mühung um Priesterberufungen kommt 
der Papst darauf zu sprechen, wie 
"schmerzlich" und jenseits einer "nor­
malen Situation" es sei, "wenn eine 
christliche Gemeinde sich zwar auf­
grund der Anzahl und Vielfalt der 
Gläubigen als Pfarrei darstellt, aber kei­
nen Priester hat, der sie leitet. Die Pfar­
rei ist nämlich eine Gemeinschaft von 
Getauften, die ihre Identität vor allem 
durch die Feier des eucharistischen 
Opfers ausdrücken und geltend ma­
chen. Dazu aber ist ein Priester no twen­

dig, denn nur ihm steht es zu in persona 
Christi die Eucharistie darzubringen" 
(32). Konsequenter Weise werden alle 
Initiativen, welche etwa can. 517 § 2 
CIC ermöglicht, als "bloß vorläufig 
betrachtet", wobei speziell in der litur­
gischen Gestaltung darauf zu achten 
sei, dass "in der Gemeinde ein wahrer 
,Hunger' nach der Eucharistie leben­
dig" bleiben muss (33). 
Unter Bezugnahme auf den communio­
Gedanken wendet sich der Papst im IV. 
Kapitel dem Zusammenhang von "Eu­
charistie und die kirchliche Gemein­
schaft" zu (Nr. 34-46) und erläutert 
den katholischen Standpunkt, dass "die 
Feier der Eucharistie ... nicht Aus­
gangspunkt der Gemeinschaft sein 
(kann), sie setzt die Gemeinschaft viel­
mehr voraus und möchte sie stärken 
und zur Vollendung führen" (35) . Nur 
bei bestehender communio kann die Eu­
charistie rechtmäßig gefeiert werden 
und ist die Teilnahme an ihr wahrhaf­
tig. In diesem Zusammenhang werden 
die Normen hinsichtlich des Kommu­
nionempfangs von Katholiken wieder­
holt. Dabei nimmt er auch die Erklä­
rung zur Auslegung von can. 915 CIC 
des Päpstlichen Rates zur Interpreta­
tion von Gesetzestexten vom 6.7.2000 
(vgl. ThPQ 149 [2001] 66-67) auf, inso­
fern das eigene Gewissensurteil über 
den persönlichen Gnadenstand dort an 
eine Grenze komme, wo "ein äußeres 
Verhalten in schwerwiegender, offen­
kundiger und beständiger Weise der 
moralischen Norm widerspricht", denn 
dort "kommt die Kirche nicht umhin, 
sich in ihrer pastoralen Sorge um die 
rechte Ordnung der Gemeinschaft und 
aus Achtung vor dem Sakrament in 
Pflicht nehmen zu lassen", und muss 
auf den "Zustand offenkundiger mora­
lischer Indisposition" hinweisen (37). 
Die Eucharistie als "höchste sakramen­
tale Darstellung der Gemeinschaft der 
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Kirche“ ertordert Hır die volle Teilnah- hungsweise dem (O)kumenischen Direk-
INeE die „Unversehrtheit auch der auße- tOorıum (1993), wobei jede Praxıs eıNer

an der Gemeinschaft“, weshalb generellen „Interkommunion“” explizit
b „nicht möglich ist) einer Person Cdie abgelehnt wird (45)
Kommunion reichen, die nicht g-
tauft ist der die unverkürzte (ilau-

In Kapıtel veht der Papst auf „dıe
urde der Eucharistieteier“” eın (Nr.benswahrheit über das eucharistische

Mysterium zurückweist“ (38) Einge- 47-52 un würdigt zunächst das viel-
faltige kunstlerische Bemühen um die

mahnt ird überdies, dass dem bBezug rituelle nd asthetische Gestaltung. m
zu en Einheitsämtern Bischof nd
aps zentrale Bedeutung zukomme, Zusammenhang mıt der notwendigen

Aufgabe der Inkulturation benennt J0damıiıt die gemeindliche Feier sich nicht n1annes Paul annn aber auch manche
„selbstgenügsam” in sich verschließt.
ucC ınter diesem Aspekt nımmt JO- Fehlentwicklung ım Zuge der Liturgle-

reform „infolge einer talsch verstan-hannes Pau! Bezug auf die Okume- denen Auffassung Von Kreahvität und
G, verneinnt annn aber jede Form der
Konzelebration, „weil die inhei der Anpassung” (52) Gegenüber allen Be-

strebungen, siıch eigenmächtig über
Kirche, welche die Eucharistie302  Lederhilger-Kalb/Römische Erlässe  Kirche“ erfordert für die volle Teilnah-  hungsweise dem Ökumenischen Direk-  me die „Unversehrtheit auch der äuße-  torium (1993), wobei jede Praxis einer  ren Bande der Gemeinschaft“, weshalb  generellen „Interkommunion” explizit  es „nicht möglich (ist), einer Person die  abgelehnt wird (45).  Kommunion zu reichen, die nicht ge-  tauft ist oder die unverkürzte Glau-  In Kapitel V geht der Papst auf „die  Würde der Eucharistiefeier” ein (Nr,  benswahrheit über das eucharistische  Mysterium zurückweist“ (38). Einge-  47-52) und würdigt zunächst das viel-  fältige künstlerische Bemühen um die  mahnt wird überdies, dass dem Bezug  rituelle und ästhetische Gestaltung. Im  zu den Einheitsämtern Bischof und  Papst zentrale Bedeutung zukomme,  Zusammenhang mit der notwendigen  Aufgabe der Inkulturation benennt Jo-  damit die gemeindliche Feier sich nicht  hannes Paul II. dann aber auch manche  „selbstgenügsam” in sich verschließt.  Auch unter diesem Aspekt nimmt Jo-  Fehlentwicklung im Zuge der Liturgie-  reform „infolge einer falsch verstan-  hannes Paul 1I. Bezug auf die Ökume-  denen Auffassung von Kreativität und  ne, verneint dann aber jede Form der  Konzelebration, „weil die Einheit der  Anpassung” (52). Gegenüber allen Be-  strebungen, sich eigenmächtig über  Kirche, welche die Eucharistie ... ver-  liturgische Normen hinwegzusetzen,  wirklicht, unter dem unabdingbaren  Anspruch der vollen Gemeinschaft  wird deren Einhaltung mit einem „inni-  durch die Bande des Glaubensbekennt-  gen Appell“ eingemahnt, denn „die Li-  turgie ist niemals Privatbesitz von ir-  nisses, der Sakramente und des kirch-  lichen Leitungsamtes steht“ (44). Jede  gend jemandem, weder vom Zelebran-  ten noch von der Gemeinde, in der die  Verletzung der in can. 908 kodifizierten  Mysterien gefeiert werden“ (ebd.). Um  Regel, die der moralischen Norm des Il.  Vatikanums folgt (OE 26), würde zu  dieses Anliegen kirchlichen Gehorsams  zu unterstreichen, wurden die zustän-  Fehlinterpretationen hinsichtlich des  digen Dikasterien beauftragt, ein eige-  Trennenden und zu Zweideutigkeiten  nes Dokument vorzubereiten, das ins-  bezüglich der Glaubensauffassungen  besondere entsprechende rechtliche  führen. Zugleich nimmt der Papst hin-  Hinweise enthalten soll.  gegen nichts von seinen sehnlichen  Wunsch nach uneingeschränkter eu-  Nach dem in Kapitel VI enthaltenen  charistischer Gemeinschaft zurück, den  marianischen Überlegungen zum The-  er in seiner Enzyklika Ut umum sint 1995  ma („In der Schule Mariens — Die Eu-  ausgesprochen hat.  charistie und Maria“, Nr. 53-58) betont  Johannes Paul II. zum Schluss (Nr. 59—  So ist es nur schlüssig, dass eine Kon-  zelebration immer unstatthaft ist. Wäh-  62) nochmals das persönliche Anliegen  rend diese kürzlich besonders sanktio-  (Nr. 59) in den behandelten Fragen, und  zwar gerade im Blick auf den „Weg ei-  niert wurde (vgl. ThPQ 150 (2002) 301—  nes erneuerten ökumenischen Einsat-  302), ist aber die Spendung der Eucha-  ristie ıunter besonderen Umständen und an  zes“ (Nr. 61). Bei allem jedoch dürfe  das eucharistische Mysterium — Opfer,  einzelne Personen, die nicht in der vollen  Gemeinschaft mit der katholischen Kir-  Gegenwart, Mahl — „nicht verkürzt und  nicht verzweckt werden“ (ebd).  che stehen, zulässig. Dabei folgt der  Papst den Differenzierungen der beste-  (Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz,  henden Vorschriften in can. 844 88 3-4  Verlautbarungen des Apost. Stuhles  CIC (can. 671 88 3-4 CCEO) bezie-  159, 2. korrigierte Aufl.)VOT- lıturgische Normen hinwegzusetzen,wirklicht, ınter dem unabdingbaren
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Kirche" erfordert für die volle Teilnah­
me die "Unversehrtheit auch der äuße­
ren Bande der Gemeinschaft", weshalb 
es "nicht möglich (ist), einer Person die 
Kommunion zu reichen, die nicht ge­
tauft ist oder die unverkürzte Glau­
benswahrheit über das eucharistische 
Mysterium zurückweist" (38). Einge­
mahnt wird überdies, dass dem Bezug 
zu den Einheitsämtern Bischof und 
Papst zentrale Bedeutung zukomme, 
damit die gemeindliche Feier sich nicht 
"selbstgenügsam" in sich verschließt. 
Auch unter diesem Aspekt nimmt Jo­
hannes Paul H. Bezug auf die Ökume­
ne, verneint dann aber jede Form der 
Konzelebration, "weil die Einheit der 
Kirche, welche die Eucharistie ... ver­
wirklicht, unter dem unabdingbaren 
Anspruch der vollen Gemeinschaft 
durch die Bande des Glaubensbekennt­
nisses, der Sakramente und des kirch­
lichen Leitungsamtes steht" (44). Jede 
Verletzung der in can. 908 kodifizierten 
Regel, die der moralischen Norm des H. 
Vatikanums folgt (OE 26), würde zu 
Fehlinterpretationen hinsichtlich des 
Trennenden und zu Zweideutigkeiten 
bezüglich der Glaubensauffassungen 
führen. Zugleich nimmt der Papst hin­
gegen nichts von seinen sehnlichen 
Wunsch nach uneingeschränkter eu­
charistischer Gemeinschaft zurück, den 
er in seiner Enzyklika Ut unum sint 1995 
ausgesprochen hat. 
So ist es nur schlüssig, dass eine Kon­
zelebration immer unstatthaft ist. Wäh­
rend diese kürzlich besonders sanktio­
niert wurde (vgl. ThPQ 150 (2002) 301­
302), ist aber die Spendung der Eucha­
ristie unter besonderen Umständen und an 
einzelne Personen, die nicht in der vollen 
Gemeinschaft mit der katholischen Kir­
che stehen, zulässig. Dabei folgt der 
Papst den Differenzierungen der beste­
henden Vorschriften in can. 844 §§ 3-4 
CIC (can. 671 §§ 3-4 CCEO) bezie­

hungsweise dem Ökumenischen Direk­
torium (1993), wobei jede Praxis einer 
generellen "Interkommunion" explizit 
abgelehnt wird (45). 

In Kapitel V geht der Papst auf "die 
Würde der Eucharistiefeier" ein (Nr. 
47-52) und würdigt zunächst das viel­
fältige künstlerische Bemühen um die 
rituelle und ästhetische Gestaltung. Im 
Zusammenhang mit der notwendigen 
Aufgabe der Inkulturation benennt Jo­
hannes Paul 11. dann aber auch manche 
Fehlentwicklung im Zuge der Liturgie­
reform "infolge einer falsch verstan­
denen Auffassung von Kreativität und 
Anpassung" (52). Gegenüber allen Be­
strebungen, sich eigenmächtig über 
liturgische Normen hinwegzusetzen, 
wird deren Einhaltung mit einem "inni­
gen Appell" eingemahnt, denn "die Li­
turgie ist niemals Privatbesitz von ir­
gend jemandem, weder vom Zelebran­
ten noch von der Gemeinde, in der die 
Mysterien gefeiert werden" (ebd.). Um 
dieses Anliegen kirchlichen Gehorsams 
zu unterstreichen, wurden die zustän­
digen Dikasterien beauftragt, ein eige­
nes Dokument vorzubereiten, das ins­
besondere entsprechende rechtliche 
Hinweise enthalten soll. 

Nach dem in Kapitel VI enthaltenen 
marianischen Überlegungen zum The­
ma ("In der Schule Mariens - Die Eu­
charistie und Maria", Nr. 53-58) betont '\ 
Johannes Paul H. zum Schluss (Nr. 59­
62) nochmals das persönliche Anliegen 
(Nr. 59) in den behandelten Fragen, und 
zwar gerade im Blick auf den "Weg ei­
nes erneuerten ökumenischen Einsat­
zes" (Nr. 61). Bei allem jedoch dürfe 
das eucharistische Mysterium - Opfer, 
Gegenwart, Mahl - "nicht verkürzt und 
nicht verzweckt werden" (ebd). 

(Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz, 
Verlautbarungen des Apost. Stuhles 
159,2. korrigierte Aufl.) 


